
DAS NEUESTE AUS DEM EUPENER STADTRAT 
  
 

Stadtratsbeschlüsse vom 17. Dezember 2009 
  
  
  
Punkt 1: Jahresbericht 2008 über die Verwaltung und die Lage der 

Gemeindeangelegenheiten 
 
Der Stadtrat nimmt Kenntnis des Jahresberichts 2008, der an anderer Stelle der Website integral 
veröffentlicht wird. 
 
 
Punkt 2: Anwesen Rathausplatz 10: Nachtrag Nr. 2 zur Mietvereinbarung vom  

23. Dezember 1991 mit der Gebäuderegie 
 
Wegen Raumbedarf der angrenzenden Justizdienste müssen die durch die Stadt Eupen an die 
Polizeizone Weser-Göhl untervermieteten Räume im Erdgeschoss, der 1. und 2. Etage und 
Speicherräume sowie die Hausmeisterwohnung auf der 2. Etage des Anwesens Rathausplatz 10, 
Eigentum der Gebäuderegie, geräumt werden. 
 
Demnach wird die Mietvereinbarung vom 23. Dezember 1991 zwischen der Gebäuderegie und der 
Stadt Eupen, abgeändert durch Nachtrag vom 1. Oktober 1997, mit Wirkung zum  
1. Januar 2010 angepasst. 
 
Wesentliche Klauseln des Nachtrags Nr. 2: 
a. Reduzierung der durch die Stadt Eupen angemieteten Räumlichkeiten auf:  

- Erdgeschoss: Lagerräume für Stadtarchiv und Fundbüro; 
- 1. Etage: Schöffenzimmer, Kommissionszimmer und ein Büroraum;  

b. Inkrafttreten zum 1. Januar 2010 auf unbestimmte Dauer mit jederzeitiger Kündigungsmöglichkeit 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten für beide Parteien; 

c. Reduzierung der ursprünglichen Basismiete von 2.448,57 € auf 526,15 € pro Monat; 
indexgebunden;  

d. Übernahme der üblichen Mieterlasten; 
e. alle anderen Klauseln und Bedingungen bleiben unverändert bestehen. 
 
 
Punkt 3: Bewilligung von Subsidien: Subsidienliste Haushalt 2010 
 
Die dem Haushaltsplan 2010 beigefügte Subsidienliste wird verabschiedet. 
 
 
Punkt 4: Polizeizone Weser-Göhl: Festlegung der kommunalen Dotation 2010 
 
Der Stadtrat legt die Dotation 2010 an die Polizeizone Weser-Göhl auf 1.472.905 € fest (2009: 
1.502.965 €). 
 
 
Punkt 5: Genehmigung des Haushaltsplans 2010 der Stadt 
 
Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2010 wurde am vergangenen 4. Dezember 2009 zugestellt. 
 
Folgende Änderungen sollen jedoch noch angebracht werden: 
 
Ordentlicher Dienst                                                      Entwurf        Änderung       Neuer Kredit 



Artikel 562/332-03 
Zuschuss an den Rat für Stadtmarketing      50.000 € + 62.400 €   112.400 € 
(Neue Regelung bzgl. Geschäftsführung) 
 
Artikel 930/124-06 
Leistungen von Dritten (Stadtentwicklungsprozess)            -              +  5.000 €        5.000 € 
(Begleitung des Stadtentwicklungsprozesses,  
in Erwartung der Ergebnisse der Ausschreibung) 
 
Artikel 060/955-01 
Abhebungen für den außerordtl. Rücklagenfonds 
      970.401,93 €   - 67.400 €     903.001,93 € 
(Zwecks Ausgleich des ordtl. Dienstes)                                                                                
              1.020.401,93 €             0 €   1.020.401,93 € 
 
Der Gesamtumfang des ordentlichen Dienstes bleibt somit unverändert. 
 
Die dem Haushaltsplanentwurf beigefügte Anlage „Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen“ 
ändert sich wie folgt: 
 
Abhebung aus dem ordentlichen Dienst: 903.001,93 € statt 970.401,93 € 
 
Voraussichtlicher Saldo des außerordentlichen Rücklagenfonds bei Abschluss des Haushaltsjahres 
2010: 55.498,10 € statt 122.898,10 €. 
 

* * * 


